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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Norm

ABGB §1295 IId4a

Rechtssatz

Bleibt in einem Fall, in dem zwei Schifahrer auf gleicher Höhe gegeneinander fahren, die Möglichkeit o7en, dass der

Beklagte der bevorrechtete Schifahrer war, so ist das Klagebegehren wegen der den Kläger tre7enden Beweislast

abzuweisen.
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